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erhalten, soweit sie neben der geriditlichen 
Bestrafung notwendig sind.

§18
Verjährung

(1) Die Verantwortlichkeit für eine Ord
nungswidrigkeit entfällt, wenn seit deren 
Begehung mehr als sechs oder nach Be
kanntwerden bei dem zuständigen Organ 
mehr als drei Monate vergangen sind und 
ein Ordnungsstrafverfahren gegen den 
Rechtsverletzer nicht eingeleitet wurde. 
Ordnungswidrigkeiten, die durch die Deut
sche Volkspolizei verfolgt werden, verjäh
ren in drei Monaten.

(2) Stellen der Staatsanwalt oder das 
Komitee und die Inspektionen der Arbei- 
ter-und-Bauern-Inspektion in Wahrneh
mung ihrer Aufgaben eine Ordnungswid
rigkeit fest, kann auf ihren Antrag oder 
von der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion 
selbständig auch noch nach Ablauf der Frist 
von drei Monaten innerhalb eines Jahres 
seit Begehung der Ordnungswidrigkeit ein 
Ordnungsstrafverfahren eingeleitet wer
den.

(3) Werden auf dem Gebiet des Devi
sen-, Steuer-, Abgaben-, Preis- und Sozial
versicherungsrechts bei Prüfungen Ord
nungswidrigkeiten festgestellt, kann inner
halb von drei Monaten nach Bekannt
gabe der Prüfungsfeststellungen ein Ver
fahren wegen Ordnungswidrigkeiten einge
leitet werden, die in den vergangenen zwei 
Kalenderjahren begangen wurden. Stellt 
ein Bürger einen in den Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Nachprüfungsantrag, beginnt 
die Frist mit der Rechtskraft des Beschei
des.

3. Kapitel 
Arbeitsweise und Verfahren 

bei den für die Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten 

zuständigen Organen

Grundsätzliche Aufgaben 

§19

(1) Die zuständigen Organe haben bei 
der Leitung ihres Bereichs im Zusammen
hang mit den zu lösenden Hauptaufgaben 
— für die wirksame und erfolgreiche Be

kämpfung der Ordnungswidrigkeiten zu 
sorgen und eine einheitliche und richtige 
Anwendung der gesetzlichen Bestim
mungen zu sichern;

— Verfahren systematisch und regelmäßig 
auszuwerten, bewährte Methoden bei 
der Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten zu verallgemeinern und Schluß
folgerungen für die vorbeugende Tätig
keit gegen Ordnungswidrigkeiten und 
Straftaten zu ziehen;

— ihren übergeordneten Organen die Er
fahrungen aus der Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten mitzuteilen, da
mit diese Schlußfolgerungen für die Lei
tungstätigkeit ziehen können;

— die gewonnenen Erfahrungen anderen 
Staats- und Wirtschaftsorganen, Betrie
ben und Einrichtungen, Genossenschaf
ten, gesellschaftlichen Organisationen 
und Ausschüssen der Nationalen Front 
zu übermitteln und mit ihnen zusam
menzuarbeiten, um gesellschaftliche 
Kräfte in die vorbeugende Tätigkeit zur 
Bekämpfung von Rechtsverletzungen 
einzubeziehen.
(2) Auf Verlangen der örtlichen Volks

vertretungen oder ihrer ständigen Kommis
sionen ist von den zuständigen Organen 
über die Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten zu berichten, damit Schlußfolgerun
gen für die Leitungstätigkeit und die Ein
beziehung gesellschaftlicher Kräfte bei der 
Überwindung von Rechtsverletzungen ge
zogen werden können.

§20

(1) Die Leiter von Staats- und Wirt
schaftsorganen, Betrieben und Einrichtun
gen und die gesellschaftlichen Organisatio
nen haben die Aufdeckung von Ordnungs
widrigkeiten und die Beseitigung ihrer Ur
sachen und begünstigenden Bedingungen 
zu unterstützen.

(2) In ■ Auswertung von Ordnungsstraf
verfahren können die hierfür zuständigen 
Organe Empfehlungen an staatliche Or
gane, Betriebe, Produktionsgenossenschaf
ten und gesellschaftliche Organisationen 
geben, damit diese in ihrem Verantwor
tungsbereich die zur Festigung der Gesetz
lichkeit erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Sie haben innerhalb von zwei Wochen zu 
den Empfehlungen Stellung zu nehmen.


